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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 

Gemeinderatssitzung am 12.Nov. 1963
E i n 1 a d u n g zu einer Sitzung des G e m e i n d e r a t s  am 
D i e n s t a g ,  de n  1 2 .  N o v e m b e r  1963  a b e n d s  
1 9 . 0 0  Uhr  im Sitzungssaal des Rathauses.

T a_ge_s_o r d n u ng:
Öf  f e n t  l i  c h ;
.1.) Ausbau der Bachstraße, 2. Teil,
2 .  ) Vergebung des Ausbaues der Straßen in der Stelle,
3 .  ) Vergebung der Lieferung von Schleuderbetonröhren für

die Kanalisation "An der Lauter und Lange Morgen"
4 .  ) Vergebung der Kanalisationsarbeiten (Z iff. 3)

Los I von der Lauterstraße - Lauter
Los II Unterquerung der Eisenbahn Stuttgart - Ulm
Los III Fabrikstraße - Schottweg - Am Gestad,

5 .  ) Beratung des 1. Nachtragshaushaltsplans für das
Rechnungsjahr 1963

Bürgermeister
E i s e l e

Tuberkulosebekämpfung beim Rind
A u s m e r z u n g s b e i h i l f e  b e i  e r n e u t e m  A u f t r e t e n  
von T u b e r k u l o s e  in s t a a t l i c h  a l s  t b - f r e i  a n -  
e r k a n n t e n  R i n d e r b e s t ä n den

Nach dem Erlaß des Landratsamts Göppingen Nr. IIL c 8526 
vom 24. Oktober 1963 wurden die Herren Regierungsveteri- 
närräte angewiesen, die noch nicht eingereichten Anträge 
auf Gewährung einer Ausmerzungsbeihilfe für die vor dem 
1. Dezember 1963 wegen Tuberkulose ausgemerzten Rinder, 
bei denen die Voraussetzungen für die Gewährung der Aus- 
merzungsbeihilfe erfüllt sind, bis spätestens 1. Dezember 
1963 dem Regierungspräsidium zur Bearbeitung und Auszah
lung vorzulegen. Zu einem späteren Zeitpunkt vorgelegte 
Anträge können nicht mehr berücksichtigt werden.
Die Tierbesitzer werden hiermit aufgefordert, etwaige in 
ihrem Besitz befindliche Schlachtbescheinigungen für die 
in diesem Zeitraum wegen Tuberkulose ausgemerzten bei
hilfefähigen Rinder stets unverzüglich dem zuständigen Re
gierungsveterinärrat zu übergeben.

Änderung der Baulinie
an d er K r e u z s t r a ß e ,  a u f  den F l u r s t ü c k e n  
Ge b .  2 9 und k ü n f t i g e s  G e b .  31 der  K r e u z 
s t r a ß e

Der Gemeinderat der Gemeinde Süßen hat am 29. Oktober
1963 gern. § 4 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg 
vom 25. Juli 1955 (Ges. Bl. S. 129) in Verbindung mit § 13 
des Bundesbaugesetzes vom 23. Juni 1960 (BGBl. I S. 341) 
folgende

° S a t z u n_g_
beschlossen;
Die Baulinie an der Kreuzstraße, Markung Kleinsüßen, wird 
auf dem Flurstück Gebäude 29 der Kreuzstraße und künftiges 
Gebäude 31 der Kreuzstraße geändert. Der Baulinienände
rung liegt der Lageplan des Vermessungsamts Geislingen 
vom 10 .7 .1963/22 .10 .1963  zugrunde.
Die Eigentümer des betroffenen und der benachbarten Grund
stücke haben dieser Baulinienänderung zugestimmt. Die 
Grundzüge der Planung werden nicht berührt. Für die Nutzung 
des betroffenen und der benachbarten Grundstücke ist die Bau 
linienänderung nur von unerheblicher Bedeutung.
Die Änderung der Baulinie tritt mit der Bekanntmachung in 
Kraft.

Süßen, den 30. Oktober 1963 Bürgermeisteramt

Süßen, den 4. November 1963 Bürgermeisteramt

Feldwege
Nach § 43 der Polizeiverordnung zum Schutz der öffentli
chen Ordnung im Gemeindegebiet vom 3. Dezember 1957 
ist jede Verunreinigung oder Beeinträchtigung öffentlicher 
Feldwege oder Wassergräben, insbesondere durch Steine, 
Erde, Schutt, Unrat oder Unkraut untersagt.
Beim Pflügen von Grundstücken und bei sonstigen Feldarbei
ten ist jede Verunreinigung öffentlicher Feldwege und Was
sergräben nach Möglichkeit zu vermeiden; unvermeidbare 
Verunreinigungen sind unverzüglich zu entfernen.
Diese Bestimmungen sind für die ausgebauten, mit einem 
Belag versehenen Feldwege vertraglich ergänzt und erwei
tert worden.
Auf diese Feldwege darf auch nicht mehr hinausgetreppt 
werden.
Die Landwirte werden erneut auf diese Bestimmungen hin
gewiesen und aufgefordert,sie einzuhalten. Zuwiderhand
lungen müßten geahndet werden.

Süßen, den 4. November 1963 Bürgermeisteramt

Gewe rbesteuer
Am 15. November 1963 wird die 4. Rate der Gewerbe
steuer-Vorauszahlung 1963 fällig.
Die Steuerpflichtigen werden gebeten, die Vorauszahlungs- 
rate rechtzeitig an die Gemeindekasse zu bezahlen oder 
zu überweisen. Besondere Steuerbescheide werden nicht
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ausgegeben. Bei Zahlungen, die nach der Fälligkeit ein- 
gehen, ist ein Säumniszuschlag von 1 °Jo zu entrichten.

Aus der Gemeinderatssitzung
vom  2 9 . O k t o b e r  1 9 63

Der Vorsitzende gab zunächst bekannt, daß das Staatliche 
Gesundheitsamt Göppingen erneut Trinkwasserproben aus 
der Ortswasserleitung und dem Sauerbrunnen in Süßen ent- j 
nommen hat. Kolikeime sind keine enthalten. Das Wasser . 
wurde nicht beanstandet. I
Die Norddeutsche Hagelversicherungs-G. m. b. H. hat an
läßlich der Hagelschäden vom 8. und 25.7 ,1963 einen Ge-| 
samtschadensbetrag von 26 302,80 DM an Ernteschäden er
mittelt.
Die Anfragen der SPD-Ortsverband Süßen-, die in der S it
zung des Gemeinderats am 17. September 1963 gestellt wur - 
den, beantwortete der Vorsitzende wie folgt:
Das Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart in Sachen B 10 
sei noch nicht eingegangen (ist inzwischen eingegangen).
Lt. Pressenachrichten soll die Trassenführung der 2. Fils
talstraße in einer neuenigemeinsamen Begehung durch die 
Mitglieder des Kreisrats und des Gemeinderats sowie der 
Vertreter der Straßenbauverwaltung besichtigt werden.
Die Verhandlungen über den Markungsgrenzausgleich zwi
schen Salach und Süßen kommen in ihr entscheidendes Sta
dium .

Nachdem der Gemeinderat von Salach grundsätzlich der 
gemeinsamen Erstellung eines Hallenbades durch die Ge- 
neinden Salach und Süßen zugestimmt hat, kann der Plan 
bald verwirklicht werden.
Die Mitglieder des Gemeinderats wurden gebeten, geeig
nete Plätze für die Aufstellung weiterer Ruhebänke mitzu- 
teilen. 24 Ruhebänke wurden bisher im Bereich der Gemein 
de Süßen aufgestellt.
Die Förderung von Kinderspielplätzen soll ebenfalls ver
stärkt fortgesetzt werden. Insbesondere in Neubaugebieten 
werden entsprechende öffentliche Anlagen eingeplant.
Die Belästigung der Anwohner der Kuntzestraße durch den 
Werksverkehr der Firma Johannes Keller, Bau-K.G. dürfte 
mit dem Abschluß der Bauarbeiten zur Erweiterung des 
Werksgeländes weitgehend entfallen. Besondere bauliche 
Maßnahmen dieser Firma entlang der Kuntzestraße sollten 
die bisherigen Gefahren ausschalten.
Die Verunreinigung der Luft durch die Härterei der Spindel
fabrik Süßen wird von der Gemeindeverwaltung geprüft.
Das Baugesuch des Hermann Baumhauer jr. zur Erstellung 
eines Einfamiliengebäudes an der Kreuzstraße wurde bei 
entsprechender Änderung der Baulinie entlang der Kreuz- 
Straße gebilligt.
Die Erstellung einer Garage durch Werkmeister Karl Gröber 
an der Bölckestraße wurde gutgeheißen, ebenso die Erstel
lung eines Einfamilienhauses Geb. 21 der Lindenstraße 
durch Günter Oswald.
Die Württ. Heimstätte GmbH. Stuttgart wird im Gewand 
"Stiegelwiesen" ein 1 6 -Familienhaus mit Garagen errich
ten. Das Gebäude soll in 4 -stockiger Bauweise mit einem 
Flachdach bis zu 10 Grad Dachneigung erstellt werden.
Die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zur Anbringung 
einer Grababdeckplatte im Friedhof Stiegelwiesen wurde 
in einem Fall aus persönlichen Gründen nach strenger Prü
fung durch den Technischen Ausschuß und den Gemeinde
rat gutgeheißen.
Die Verpachtung der Winterschafweide 1963/1964 an Schaf

halter Emil Keller unter Einbeziehung der Schafhalter Ocker 
und Betz sowie Hermann Haug, Näherhof, wurde gebilligt. 
Den Landwirten, die ihr Vieh auch über Martini hinaus auf 
der Weide belassen wollen, wird dies gestattet.
Die Übernahme der Verpflichtung zur Unterhaltung der 
Weganlagen, die das Wasserwirtschaftsamt Ulm anläßlich 
der Abnahme des Geigenwegs verfügt hatte, wurde vom Ge
meinderat gutgeheißen. Die landwirtschaftlichen Anlieger 
wurden aufgefordert, die Wegeanlage in Ordnung zu halten 
und insbesondere Beschäftigungen jeder Art zu unterlassen. 
Verunreinigungen sollen sofort beseitigt werden. Das Trep
pen auf dem neuen Geigenweg ist verboten.
Der Antrag der Kreisbaugesellschaft mbH. "Filstal" Göp
pingen auf Erhöhung des Stammkapitalanteils der Gemeinde 
Süßen wurde gebilligt.
Infolge des strengen Winters 1962/1963 sind dem TSV Süßen 
ungewöhnlich hohe Aufwendungen für die Heizung der 
Turnhalle entstanden. Nachdem das Schülerturnen in der 
vereinseigeneil Turnhalle abgehalten wird, beteiligt sich 
die Gemeinde Süßen an den Kosten des außergewöhnlichen 
Heizaufwands durch einen Sonderzuschuß.
Die Sport - und kulturtreibenden Vereine erhielten auch in 
diesem Jahr unter Anwendung des gleichen Verteilungs
schlüssels wie im Vorjahr Zuwendungen der Gemeinde.
Dem Gesuch des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
auf Erhöhung des Jahresbeitrags wurde entsprochen.
Die Wühlmaus- und Maulwurfbekämpfung soll durch die an
erkannten Wühlmausfänger Ernst Reichert, Gemeindebaum
wart, Jörg Dietz, Obstbautechniker und Reinhold Keller, 
Gemeindegärtner, durchgeführt werden. Die Gemeinde ge
währt den anerkannten Wühlmausfängern eine Prämie.
Um das Mittelschulgebäude noch in diesem Jahr unter Dach 
zu bringen, wurden die Dachdeckerarbeiten, die Zimmer
arbeiten und die Lieferung und Anbringung der Lüftungsan
lage der Firma Albert Häfele, Zimmergeschäft in Süßen 
zu ihren jeweiligen Angebotspreisen übertragen. Für die 
Isolierungsarbeiten wurde der Auftrag der billigsten Bieterin, 
der Firma Hey der in Göppingen erteilt. Die Flaschnerarbei
ten sollen nicht, wie ursprünglich ausgeschrieben, durch 
Verwendung von verzinktem Eisenblech, sondern wegen der 
größeren Haltbarkeit und wegen des geringeren Unterhal
tungsaufwandes in Kupfer ausgeführt werden. Hiefür ist 
noch ein Alternativangebot von den anbietenden Firmen 
einzuholen.
Verschiedene Anfragen befaßten sich mit der Straßenbe
leuchtung, mit der Erstellung eines Feuerwehrgerätemaga- 
zins, mit der Instandhaltung der Ufer des Schweinbaches, 
mit dem Ausbau der Feldwege im Gewand Bühl sowie mit 
der Vorlage des Haushaltsplans 1964. Desgleichen wurde 
auch bemängelt, daß das Lehrschwimmbecken in der Bizet- 
schule nicht voll von der Volks- und Mittelschule ausge
nützt würde. Hier soll eine Verbesserung angestrebt werden.

In nichtöffentlicher Sitzung wurden im wesentlichen Per
sonal- und Grundstücksangelegenheiten erledigt.

Standesamtliche Nachrichten
Ge b u r t e n :
30.10.1963 B e t t i n a  Gi s e l aHol t z ,  Tochter des Textilin 

genieurs Ha ns  Karl Holtz und der Frida G i s e 
l a  geb. Ebert, Süßen, Kreuzstraße 10 

5.11.1963 Elke L a n g ,  Tochter des Steinmetz Johann 
Lang und der Ger l i n d e  Anna geb. Hak, 
Süßen, Straußweg 8
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